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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Linderung der Folgen der Erdbeben in 
Kroatien
(2021/2504(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf Artikel 174, Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 212 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 
2002 zur Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union1, geändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 661/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 20142 und die Verordnung (EU) 2020/461 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. März 20203,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union4, 
geändert durch die Verordnung (EU) 2018/14755 und den Beschluss (EU) 2019/4206,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. Mai 2018 und die anschließende Aktualisierung vom 14. Januar 2020 
mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und 
das Instrument für Grenzmanagement und Visa (COM(2020)0023),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates7, 
geändert durch die Verordnung (EU) 2015/18398, die Verordnung (EU) 2016/21359, die 

1 ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3.
2 ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 143.
3 ABl. L 99 vom 31.3.2020, S. 9.
4 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924.
5 ABl. L 250 vom 4.10.2018, S. 1.
6 ABl. L 77I vom 20.3.2019, S. 1.
7 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
8 ABl. L 270 vom 15.10.2015, S. 1.
9 ABl. L 338 vom 13.12.2016, S. 34.
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Verordnung (EU) 2017/82510, die Verordnung (EU) 2017/119911, die Verordnung (EU) 
2017/230512, die Verordnung (EU, Euratom) 2018/104613, die Verordnung (EU) 
2018/171914, die Verordnung (EU) 2019/71115, die Verordnung (EU) 2020/46016, die 
Verordnung (EU) 2020/55817, die Verordnung (EU) 2020/104118 und die Verordnung 
(EU) 2020/154219,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/369 des Rates vom 15. März 2016 über 
die Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der Union20, geändert durch die Verordnung 
(EU) 2020/521 des Rates21,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Eine Renovierungswelle für Europa – umweltfreundlichere Gebäude, mehr 
Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen“ (COM(2020)0662),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 375/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 3. April 2014 zur Einrichtung des Europäischen Freiwilligenkorps für 
humanitäre Hilfe („EU-Freiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe“)22, berichtigt durch 
eine Berichtigung vom 24. April 201423,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über 
die humanitäre Hilfe24, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/200325, die 
Verordnung (EG) Nr. 219/200926 und die Verordnung (EU) 2019/124327,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung28, insbesondere auf Nummer 11, und die Interinstitutionelle 
Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im 
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue 
Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer 

10 ABl. L 129 vom 19.5.2017, S. 1.
11 ABl. L 176 vom 7.7.2017, S. 1.
12 ABl. L 335 vom 15.12.2017, S. 1.
13 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1.
14 ABl. L 291 vom 16.11.2018, S. 5.
15 ABl. L 123 vom 10.5.2019, S. 3.
16 ABl. L 99 vom 31.3.2020, S. 5.
17 ABl. L 130 vom 24.4.2020, S. 1.
18 ABl. L 231 vom 17.7.2020, S. 4.
19 ABl. L 356 vom 26.10.2020, S. 1.
20 ABl. L 70 vom 16.3.2016, S. 1.
21 ABl. L 117 vom 15.4.2020, S. 3.
22 ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 1.
23 ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 122.
24 ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1.
25 ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1.
26 ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 109.
27 ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 241.
28 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.
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Eigenmittel29,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Oktober 2020 über die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union zwecks Hilfeleistung für Kroatien und Polen im Zusammenhang 
mit einer Naturkatastrophe und zur Bereitstellung von Vorschusszahlungen für 
Deutschland, Griechenland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien und Ungarn im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Gesundheitsnotstand (COM(2020)0960),

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 30. Oktober 2020 zur Festlegung des 
Standpunkts des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 9 der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 202030,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2020 zu dem Standpunkt des 
Rates zu dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 9/2020 der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2020 für den Vorschlag zur Inanspruchnahme des 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union zwecks Hilfeleistung für Kroatien und Polen 
im Zusammenhang mit einer Naturkatastrophe und zur Bereitstellung von 
Vorschusszahlungen für Deutschland, Griechenland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien 
und Ungarn im Zusammenhang mit einem öffentlichen Gesundheitsnotstand31,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. November 2008 zur 
Stärkung der Katastrophenschutzfähigkeiten durch ein System der gegenseitigen 
europäischen Hilfeleistung auf der Basis des modularen Ansatzes im 
Katastrophenschutz,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2007 zu den regionalen 
Auswirkungen von Erdbeben32,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2008 zur Stärkung der 
Reaktionsfähigkeit der Union im Katastrophenfall33,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Kroatien im Laufe des vergangenen Jahres von schweren 
verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde, wobei die Gespanschaften Zagreb und 
Krapina-Zagorje am 22. März 2020 von einem Erdbeben der Stärke 5,5 erschüttert 
wurden und am 28. und 29. Dezember 2020 zwei weitere Erdbeben der Stärke 5,2 bzw. 
6,4 in der Gespanschaft Sisak-Moslavina auftraten, die am 6. Januar 2021 schließlich 
erneut von einem Erdbeben der Stärke 5,0 erschüttert wurde; in der Erwägung, dass 
aufgrund der Schwere dieser Erdbeben auch weit von ihren Epizentren entfernt Schäden 
verursacht wurden;

B. in der Erwägung, dass das Erdbeben vom März 2020 das stärkste Erdbeben seit 1880 im 
Raum Zagreb war, dass dadurch über 26 000 Gebäude beschädigt wurden, von denen 

29 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28.
30 ABl. C 372I vom 4.11.2020, S. 1.
31 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0313.
32 ABl. C 282E vom 6.11.2008, S. 269.
33 ABl. C 286E vom 27.11.2009, S. 15.
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1 900 für unbenutzbar erklärt wurden, und dass es Schäden in Höhe von mehr als 
11,5 Mrd. EUR verursacht hat; in der Erwägung, dass es im Folgemonat in der weiteren 
Umgebung des Epizentrums zu über 145 Nachbeben und schwächeren Beben kam;

C. in der Erwägung, dass sich die Stadt Zagreb und die Gespanschaften Zagreb und 
Krapina-Zagorje noch immer von dem Erdbeben erholen, bei dem ein Mensch ums 
Leben kam und 26 Menschen verletzt wurden und das enorme sozioökonomische und 
infrastrukturelle Auswirkungen sowie lang anhaltende psychologische Auswirkungen 
hatte; in der Erwägung, dass durch das Erdbeben Gebäude von kultureller und 
historischer Bedeutung von unschätzbarem Wert beschädigt wurden;

D. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament im November 2020 gebilligt hat, dass 
Mittel in Höhe von 683,7 Mio. EUR aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
für die Bewältigung der Folgen des Erdbebens bei Zagreb zugewiesen werden;

E. in der Erwägung, das die Stadt Petrinja bei dem jüngsten Erdbeben in Zentralkroatien 
praktisch zerstört wurde und dass das Erdbeben die benachbarten Städte Glina, Sisak 
und Hrvatska Kostajnica, Majske Poljane und weitere Dörfer in der Gespanschaft Sisak-
Moslavina schwer getroffen hat und finanzielle, materielle und sozioökonomische 
Schäden in einem Ausmaß verursacht hat, das seit dem Kroatienkrieg nicht mehr 
erreicht worden war; in der Erwägung, dass noch weitere Städte und Dörfer in den 
Gespanschaften Zagreb und Karlovac betroffen waren, weswegen die Bürger ihr 
Zuhause verlassen mussten;

F. in der Erwägung, dass bei den Beben sieben Menschen ums Leben kamen, 
26 Menschen verletzt wurden und über 30 000 Gebäude beschädigt wurden und dass sie 
auch in Slowenien, Österreich, Italien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina und Serbien 
sowie – in geringerem Maße – in Deutschland, der Slowakei und Tschechien zu spüren 
waren;

G. in der Erwägung, dass die Nachbeben an den darauffolgenden Tagen andauerten und im 
betroffenen Gebiet immer noch zu spüren sind; in der Erwägung, dass die Menschen 
aufgrund von Ungewissheit und der Angst vor möglichen neuen Beben, die nach wie 
vor täglich auftreten, ständig in Sorge sind; in der Erwägung, dass immer noch die 
Gefahr besteht, dass aufgrund nachfolgender Erdbeben weitere Gebäude im betroffenen 
Gebiet einstürzen;

H. in der Erwägung, dass dem kroatischen Erdbebendienst zufolge im betroffenen Gebiet 
seit dem 28. Dezember 2020 nicht weniger als 574 Erdbeben mit einer Stärke von über 
2 erfasst wurden;

I. in der Erwägung, dass die Einwohner der betroffenen Gebiete aufgrund der Erdbeben 
inmitten der COVID-19-Pandemie unter schwerem Stress leiden, was unter Umständen 
in naher Zukunft zu Problemen im Bereich der psychischen Gesundheit und zu 
posttraumatischen Belastungsstörungen führen könnte;

J. in der Erwägung, dass die Region und ihre Städte enorme materielle und finanzielle 
Schäden erlitten haben und dringend und rasch wieder aufgebaut werden müssen; in der 
Erwägung, dass die Erdbeben viele Einwohner der betroffenen Gebiete an den Rand der 
Verzweiflung gebracht haben und in der Umgebung indirekte Schäden verschiedener 
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Art verursacht haben; in der Erwägung, dass die betroffenen Gebiete bereits zuvor 
sozial äußerst benachteiligt und wirtschaftlich arm waren und dass das letzte Erdbeben 
weitere negative finanzielle und sozialpsychologische Folgen für die Einwohner und die 
gesamte Region haben wird;

K. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge etwa 90 % der Häuser in Petrinja 
abgerissen werden müssen; in der Erwägung, dass kleinere Siedlungen und Dörfer in 
der Nähe von Glina, zum Beispiel Majske Poljane, selbst vor dem Erdbeben nur 
teilweise Zugang zu Strom und Wasser hatten und dass die Einwohner durch das 
Erdbeben noch stärker von grundlegender Infrastruktur und einer Grundversorgung 
abgeschnitten wurden;

L. in der Erwägung, dass Kroatien am 22. März und am 29. Dezember 2020 das 
Katastrophenschutzverfahren der Union aktiviert und um Winterzelte, 
Beleuchtungssysteme und Lichtmasten, elektrische Heizkörper, Klappbetten, 
Schlafsäcke und Wohncontainer ersucht hat;

M. in der Erwägung, dass es Hinweise darauf gibt, dass Dämme und 
Hochwasserschutzsysteme durch die Erdbeben beschädigt wurden, was in der aktuellen 
Jahreszeit, in der es mehr Niederschläge und Überschwemmungen gibt, in bereits 
verwüsteten Gebieten zu zusätzlichen Schäden führen kann;

N. in der Erwägung, dass die lokale und regionale Infrastruktur schwer beschädigt wurde, 
historisches und kulturelles Erbe zerstört wurde und wirtschaftliche Tätigkeiten – 
insbesondere in der Land- und Viehwirtschaft, auf die die Bevölkerung vor Ort am 
stärksten angewiesen ist – beeinträchtigt wurden; in der Erwägung, dass die betroffenen 
Menschen umfassende Unterstützung und ein Programm für eine dauerhafte Erholung 
benötigen;

O. in der Erwägung, dass örtliche landwirtschaftliche Anlagen wie Gebäude, Maschinen, 
Betriebsmittel und Felder schwer beschädigt wurden und eine sehr große Anzahl von 
Rindern aus dem Gebiet entfernt oder notgeschlachtet werden musste;

P. in der Erwägung, dass das Funktionieren der öffentlichen Dienste und Einrichtungen 
durch das Erdbeben erheblich behindert wurde; in der Erwägung, dass eine 
beträchtliche Anzahl an Schulen vollständig abgerissen werden muss und einige 
Hochschulgebäude, zum Beispiel die Gebäude der Fakultäten für Metallurgie und für 
Lehramt in Sisak, nicht mehr für ihre Grundfunktionen genutzt werden können;

Q. in der Erwägung, dass das Gesundheitszentrum in Sisak kurz nach dem Erdbeben 
evakuiert werden musste, wodurch Patienten mit COVID-19 und Patienten mit anderen 
Erkrankungen erhöhten Gesundheitsrisiken ausgesetzt wurden; in der Erwägung, dass 
die Gesundheitszentren in Glina und Petrinja, einschließlich der Apotheken, erheblich 
beschädigt wurden; in der Erwägung, dass die Erdbeben eine zusätzliche Belastung für 
das kroatische Gesundheitssystem bedeutet haben und die Ausbreitung von COVID-19, 
insbesondere in den betroffenen Gebieten, möglicherweise beschleunigt haben;

R. in der Erwägung, dass einige Gebiete in der Europäischen Union anfälliger als andere 
und stark erdbebengefährdet sind; in der Erwägung, dass die Bemühungen um einen 
nachhaltigen Wiederaufbau angemessen koordiniert und überwacht werden müssen, um 
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die wirtschaftlichen und sozialen Schäden unter Achtung der Transparenz, bewährter 
Verfahren und der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge zu beheben;

S. in der Erwägung, dass die kroatische Regierung am 5. Januar 2021 in den am stärksten 
betroffenen Gespanschaften – nämlich in der Gespanschaft Sisak-Moslavina und in 
Teilen der Gespanschaften Zagreb und Karlovac – den Katastrophenfall ausgerufen hat;

T. in der Erwägung, dass die unmittelbaren Folgen des Erdbebens durch die schnelle und 
professionelle Reaktion der nationalen und lokalen Behörden, der Katastrophenschutz- 
und Rettungseinheiten, der kroatischen Streitkräfte und verschiedener humanitärer 
Organisationen erheblich gemildert wurden;

U. in der Erwägung, dass die Solidarität der kroatischen Bevölkerung zu massiven und 
spontanen Anstrengungen zur Unterstützung der lokalen und nationalen Behörden nach 
dem Erdbeben sowie zu privaten Spenden in Höhe von fast 100 Mio. HRK geführt hat;

V. in der Erwägung, dass den Erfahrungen der Vergangenheit bei dem 
Wiederaufbauprozess Rechnung getragen werden muss und dass er unter Überwachung 
durch Sachverständige zügig und transparent durchgeführt werden sollte; in der 
Erwägung, dass Sicherheit, Stabilität und Zukunftsperspektiven für die Betroffenen 
sichergestellt werden müssen, um dafür zu sorgen, dass sie weiter in dem Gebiet leben 
können, das bereits durch die negativen Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs und 
die voraussichtliche künftige demografische Entwicklung beeinträchtigt wurde;

W. in der Erwägung, dass ein besonderer Schwerpunkt auf den Aufbau der Infrastruktur, 
die vor dem Erdbeben gefehlt hat, gelegt werden muss und dass in allen Teilen des 
betroffenen Gebiets umgehend Grundbedürfnisse erfüllt werden müssen und Zugang zu 
einer Grundversorgung geboten werden muss;

X. in der Erwägung, dass die betroffenen Gebiete – unter anderem infolge des 
Kroatienkriegs in den 1990er Jahren, der ihre Erholung und Entwicklung erheblich 
beeinträchtigt hat – bereits von einem langsamen Wirtschaftswachstum und 
Entvölkerung betroffen waren; in der Erwägung, dass Erdbeben nachteilige 
Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit des ländlichen Raums, den Generationenwechsel 
in der Landwirtschaft, die Beschäftigung und die Infrastruktur haben, was sich negativ 
auf den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt auswirkt;

Y. in der Erwägung, dass die Durchführung von Rettungs- und Erholungsmaßnahmen 
durch die COVID-19-Krise und die Ausbreitung des Virus noch weiter erschwert wird; 
in der Erwägung, dass sich die Erdbebenschäden an Krankenhäusern und anderen 
öffentlichen Einrichtungen im betroffenen Gebiet nachteilig auf die Lage im 
Zusammenhang mit COVID-19 auswirken;

1. bekundet seine tief empfundene Solidarität und sein starkes Mitgefühl mit allen von den 
Erdbeben betroffenen Menschen, ihren Familien und den an den Hilfsmaßnahmen nach 
der Katastrophe beteiligten nationalen, regionalen und lokalen Behörden Kroatiens;

2. würdigt die unablässigen und raschen Bemühungen, die die Rettungseinheiten, 
Katastrophenschutzkräfte, kroatischen Streitkräfte, Freiwilligen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, internationalen Organisationen und lokalen, regionalen und nationalen 
Behörden in den verwüsteten Gebieten unternommen haben, um Leben zu retten, den 
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Schaden zu begrenzen und für grundlegende Tätigkeiten zu sorgen, um einen 
angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten; spricht allen Menschen, 
Organisationen und Initiativen, die diese Bemühungen vorangetrieben und 
Unterstützung und Hilfe geleistet haben, seinen Dank aus;

3. begrüßt die Solidarität der Mitgliedstaaten und anderer Länder, die in dieser Notlage 
Unterstützung in Form von gegenseitigem Beistand leisten, unter anderem im 
Zusammenhang mit Grundbedürfnissen, Finanzhilfen, Freiwilligen und anderer 
Unterstützung; begrüßt die Solidarität, die die Institutionen der EU und die 
internationale Gemeinschaft in Notlagen durch gegenseitigen Beistand zeigen;

4. begrüßt die rasche und rechtzeitige Reaktion der Kommission und die Anwesenheit von 
Janez Lenarčič, für Krisenmanagement zuständiges Mitglied der Kommission, und 
Dubravka Šuica, Vizepräsidentin der Kommission, vor Ort, durch die die klare und 
notwendige Botschaft vermittelt wurde, dass die EU Kroatien unterstützt und sich mit 
Kroatien solidarisch zeigt;

5. fordert die Kommission auf, alle Möglichkeiten zu ermitteln, den kroatischen Behörden 
bei der Sicherstellung angemessener und sicherer Lebensbedingungen für die 
Menschen, die ihres Zuhauses beraubt wurden, – insbesondere in den Wintermonaten – 
unmittelbar Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen;

6. hebt den Ernst der Lage vor Ort hervor, aufgrund derer die nationalen, regionalen und 
lokalen staatlichen Behörden in Kroatien unter erheblichem und starkem finanziellem 
Druck stehen, wobei die betroffenen Menschen mit verheerenden sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen und einem extremen psychischen und sozialen Druck 
konfrontiert sind;

7. fordert die kroatischen Behörden auf, die Gesamtschäden in der Gespanschaft Sisak-
Moslavina gemeinsam mit Sachverständigen der Kommission rasch und gründlich zu 
bewerten, damit mit der Sanierung und dem erdbebensicheren Wiederaufbau begonnen 
werden kann, sobald die Umstände dies gestatten; betont, dass der Stimulierung einer 
nachhaltigen wirtschaftlichen Wiederbelebung und dem Lebensunterhalt der Menschen 
große Bedeutung beigemessen werden muss, wenn mit den regionalen Erholungs- und 
Wiederaufbaumaßnahmen begonnen wird;

8. hebt die hohe seismische Aktivität in Süd- und Südosteuropa hervor; fordert die 
Kommission auf, die Forschung gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu stärken, um ein 
System einzuführen, durch das eine bessere Vorsorge sichergestellt wird, damit 
ähnliche Krisen verhindert und bewältigt werden und die Auswirkungen ähnlicher 
Katastrophen minimiert werden;

9. fordert, dass sich die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der Mitgliedstaaten – 
insbesondere die Einrichtungen der Staaten, die mit ähnlichen Risiken konfrontiert sind 
– besser miteinander abstimmen und verstärkt zusammenarbeiten; fordert ferner, dass 
die Frühwarnsysteme in den Mitgliedstaaten verbessert werden und dass die 
verschiedenen Frühwarnsysteme miteinander vernetzt und die Verbindungen zwischen 
ihnen verstärkt werden;

10. fordert Kroatien auf, Sanierungen in seinem Aufbau- und Resilienzplan Vorrang 
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einzuräumen und der erdbebensicheren Sanierung der am stärksten gefährdeten 
Unterkünfte und Gebäude in den am stärksten erdbebengefährdeten Regionen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

11. fordert die nationalen, regionalen und lokalen Behörden Kroatiens auf, sicherzustellen, 
dass die Wiederaufbaumaßnahmen den Anforderungen an erdbebensichere Gebäude 
und erdbebensichere Infrastruktur entsprechen und im Einklang mit bewährten 
fachlichen Verfahren und Fachwissen aus anderen Mitgliedstaaten stehen;

12. fordert die kroatischen Behörden auf, die Umsetzung der Wiederaufbaumaßnahmen 
nach den Erdbeben genau zu überwachen, um sicherzustellen, dass beim Bau und 
Wiederaufbau die höchsten für alle Gebäude und sämtliche Infrastruktur 
vorgeschriebenen Erdbebenstandards erfüllt werden;

13. begrüßt die Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
dem Kohäsionsfonds in Bezug auf die Katastrophenvorsorge, die Widerstandsfähigkeit, 
Energie und die seismische Ertüchtigung im laufenden Finanzierungszeitraum; fordert 
die kroatischen Behörden auf, bei ihrer Planung und Programmplanung für die Mittel 
aus dem EU-Haushalt 2021–2027 dementsprechend derartige Maßnahmen zu 
berücksichtigen und um eine Mobilisierung des Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union zu ersuchen; fordert die Kommission ferner auf, sich in Bezug auf die 
Programmplanung und die Änderung nationaler operationeller Programme im 
Zusammenhang mit dem Umgang mit Naturkatastrophen flexibel zu zeigen;

14. betont, dass dem Katastrophenschutzverfahren der Union bei der Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen nationalen Katastrophenschutzbehörden in ganz Europa in 
widrigen Situationen und bei der Minimierung der Auswirkungen außergewöhnlicher 
Ereignisse große Bedeutung zukommt;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weiter in Forschung und 
Entwicklung sowie in neue Technologien im Bereich Erdbebenrisiken und 
Katastrophenbewältigungsstrategien zu investieren;

16. fordert die Kommission auf, bei der Genehmigung von Finanzhilfen zu berücksichtigen, 
dass Kroatien auch gegen eine Pandemie zu kämpfen hat, und das 
Genehmigungsverfahren weiter zu vereinfachen, um eine wirksame und rasche 
Unterstützung zu ermöglichen, mit der auf die unmittelbaren Bedürfnisse der 
Bevölkerung eingegangen wird;

17. fordert die Kommission auf, die benötigten Finanzhilfen in Zusammenarbeit mit den 
anderen Institutionen der EU und den kroatischen Institutionen zu verteilen und weitere 
Unterstützung zu leisten, um die rasche Erholung der betroffenen Gebiete 
sicherzustellen;

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle möglichen Finanzmittel zur Verfügung 
zu stellen, um Kroatien dabei zu unterstützen, eine rasche Erholung in Gang zu setzen, 
allen hilfsbedürftigen Menschen zu helfen und den Verwaltungsaufwand beim Zugang 
zu Hilfe und Unterstützung für die Menschen vor Ort möglichst gering zu halten; 
fordert die Kommission auf, im Rahmen der Kohäsions- und Regionalfonds Instrumente 
für Wiederaufbaumaßnahmen bereitzustellen; hält es für wichtig, Synergieeffekte 
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zwischen allen verfügbaren Instrumenten der EU zu schaffen, um sicherzustellen, dass 
die Mittel wirksam für Wiederaufbauarbeiten und alle sonstigen Maßnahmen eingesetzt 
werden;

19. betont, dass es wichtig ist, den Einwohnern der betroffenen Gebiete bei COVID-19-
Impfungen Vorrang einzuräumen; fordert die kroatische Regierung auf, ihre 
Entscheidung in die Tat umzusetzen und einen erheblichen Anteil ihrer Impfstoffvorräte 
in die Gespanschaft Sisak-Moslavina umzuleiten, um die Gesundheit aller Einwohner, 
Hilfskräfte und Arbeitskräfte vor Ort umgehend zu schützen;

20. betont, dass den vom Erdbeben Betroffenen unter den künftigen unvorhersehbaren 
Umständen weiterhin eine vorrangige medizinische Versorgung und psychologische 
Betreuung angeboten werden muss;

21. weist die Kommission darauf hin, dass aufgrund der neuen von den jüngsten Erdbeben 
verursachten Schäden an Gebäuden, die bereits während des Erdbebens im März 2020 
beschädigt wurden, eine weitere Bewertung und Sanierungsprojekte erforderlich sind; 
betont, dass das gesamte verfügbare Personal und alle verfügbaren Baumaschinen in die 
Gespanschaft Sisak-Moslavina geschickt wurden und dass sämtliche 
Projektvorbereitungsprozesse für den Wiederaufbau durch die COVID-19-Pandemie 
behindert und verlangsamt wurden;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Regierung Kroatiens sowie den regionalen und lokalen Behörden in den betroffenen 
Gebieten zu übermitteln.


